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2. Zum Funktechnischen Dienst gehören a lle  M ilitärpersonen, die m it 
funktechnischen G eräten zur Ü berw achung des Luftraum s oder der

T erritorialgew ässer eingesetzt sind.
Zum  Bereitschaftsdienst gehören alle E inheiten, D ienststellen oder 

andere E inrichtungen, die zeitweilig im  D iensthabenden System (DHS) 
eingesetzt sind und sofort gefechtsbereit, also in der Lage sein müssen, 
unverzüglich gegnerischen Aktionen zu begegnen.

Der Personenkreis ist nicht auf eine bestim m te W affengattung be
grenzt, sondern kann sich aus Angehörigen aller T eilstreitk räfte  der NVA 
zusam m ensetzen. Zu beachten ist, daß der gesam te Personalbestand, der 
im  DHS eingesetzt w ird, m it Zulassungsbefehl vom nächsthöheren Vor
gesetzten bestätig t sowie durch die befohlenen Offiziere verga ttert w orden 
sein muß. Is t die V ergatterung unterblieben, liegt keine str. V erantw . des 
betreffenden A rm eeangehörigen nach § 263 vor.

Zum N achrichtenwesen gehören alle E inheiten, D ienststellen bzw. E in
richtungen der NVA und der Organe des W ehrersatzdienstes, die zum 
Schutz der DDR und zum Zweck der m ilitärischen F ührung  Funk-, F ern 
sprech- und Fernschreibm aßnahm en durchzuführen haben, sowie die 
dem  Nachrichtenwesen un terstellten  K uriere.

3. Zur Schuld vgl. § 261 Anm. 3.

§ 264

Verletzung der Dienstvorschriften über den Flugbetrieb
(1) W er D ienstvorschriften oder andere W eisungen über 

die Sicherstellung oder die D urchführung des F lugbetriebes 
/erletz t und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig die Gefechts
bereitschaft oder die Sicherheit des Flugbetriebes gefährdet, 
w ird m it F reiheitsstrafe bis zu fünf Jah ren  oder m it V erur
teilung auf Bew ährung oder m it S tra farrest bestraft.

(2) W er die T at im V erteidigungszustand begeht, w ird m it 
F reiheitsstrafe nicht un te r einem Ja h r bestraft.

1. G rundanliegen dieser Norm ist die G ew ährleistung der Sicherheit 
im Flugbetrieb. Die L u ftstre itk räfte  haben im m odernen System  der

Landesverteidigung eine hervorragende Bedeutung. Durch D ienstpflicht
verletzungen bei der S icherstellung und D urchführung des F lugbetriebes 
können vor allem  Menschen gefährdet, aber auch m oderne K am pftechnik 
zerstört werden. Neu ist, daß hinsichtlich der G efährdung die Gefechts
bereitschaft einbezogen und nunm ehr als Schuldform en ausdrücklich 
Vorsatz und Fahrlässigkeit festgelegt w urden. Auf die im § 19 Abs. 2 
M StrG enthaltene erhöhte S trafandrohung bei E in tritt schwerer Folgen 
w urde verzichtet.

2. Sicherstellung und D urchführung des F lugbetriebes ist die O rgani
sation, V orbereitung, Durchführung, Leitung und Sicherstellung der


